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Vorlage Nr.: 029/23 Beschluss Nr.: 034/23 
begleitendes Fachamt: Bauamt  Datum: 29.03.2023 
 
 

Betreff:    Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Neubrücker Marina am Hölzernen See“ im OT 
Gräbendorf der Gemeinde Heidesee 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Neubrücker Mariana am Hölzernen See“ im OT Gräbendorf der Gemeinde Heidesee. 
 
Der Geltungsbereich umfasst, wie im Planauszug (Anlage 1) dargestellt, die Flurstücke 2/2, 2/7, 2/9, 
144 und 145 (teilweise) der Flur 11 der Gemarkung Gräbendorf mit einer Gesamtfläche von ca. 2,5 
ha. 

 

 

 
Anlagen: 
Anlage 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Neubrücker Marina am Hölzernen See“ 

 

 

 

 
         

    Unterschrift Bürgermeister    Unterschrift Fachamt  

 

 

 

 

Beratungsfolge 
Sitzungs- 

datum 
öff. 

Vertreter Abstimmungsergebnis Beschluss- 
empfehlung gew. anw. ja nein enth. *ausg. 

4  Gemeindevertretung 18.04.2023 ☒ 19 18 16 1 1 0  

3  Hauptausschuss 28.03.2023 ☒ 7 7 7 0 0 0 ☒ 

1  Bau-/Entwicklungsausschuss 14.03.2023 ☒ 5 5 5 0 0 0 ☒ 

2  OT Gräbendorf 22.03.2023 ☒ 3 3 3 0 0 0 ☒ 
* Verfahrensvermerk: Ausschluss von der Beratung und Abstimmung Aufgrund des § 22 BbgKVerf 

 
 
Änderungen/Ergänzungen: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Datum  Unterschrift  
Vorsitzender der Gemeindevertretung 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Sachvortrag / Begründung / Rechtsgrundlage: 

 

Der Vorhabenträger stellte mit einem Planungsersuchen vom 06.02.2023 einen Antrag auf 
Aufstellung eines Bebauungsplanes mit dem Arbeitstitel „Neubrücker Marina am Hölzernen 
See“ im OT Gräbendorf der Gemeinde Heidesee. 
 
Der beantragte Geltungsbereich war im Zuge des Selbstbindungsbeschlusses Seites der 
Gemeinde zur Umwandlung in einen touristischen Hafen (Marina) in Rede stehend.  
 

Am 09.06.2022 fand dazu eine Projektvorstellung in der Gemeindeverwaltung statt.  
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt, die ehemalige Betriebsstätte (Sonderfläche für 
Aufbereitung und Abfrachtung) gemäß Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Heidesee als Sondergebiet mit dem Schwerpunkt Erholung zu entwickeln. Das 
Planungsgebiet soll künftig als Marina, Grün- und Erholungsfläche durch die Einwohner und 
Besucher genutzt werden. Auf dem nördlichen Bereich des Planungsgebietes soll eine 
Marina einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen entstehen. Es sind die Errichtung 
einer gastronomischen Einrichtung, Parkflächen, eine Wassertankstelle für Motorboote sowie 
einer dem Bedarf angepassten Sanitäreinrichtung geplant. Im südlichen Planungsbereich soll 
eine Ferienhaussiedlung mit 23 Ferienhäuser entstehen. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Entwicklung am 14.03.2023 wurde seitens der 
Mitglieder eingebracht, dass auch die Verkehrsflächen sowie die Stichwege zum Ufer 
öffentlich zugängig bleiben sollen. Zudem bestand die Idee, insofern umsetzbar, einen 
Uferwanderweg zu schaffen. 
 
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben am 28.03.2023 die Errichtung 
folgender Anlagen im Plangebiet gefordert: öffentliche Steganlage (für auswärtige 
Bootsbesitzer) sowie 30 zusätzliche öffentliche Stellplätze für PKW. 
 

 

 

Weitere Anlagen als Diskussionsgrundlage: 
Kurzbeschreibung (Stand 06.02.2023) mit Übersichtsplan (Stand 16.02.2022) 
 
 

 

 
Beteiligung des Kinder-  ☐ nein         

und Jugendbeauftragten ☒ ja         

         
Bemerkungen:              

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen ☐ ja  Produktsachkonto:       

 ☒ nein  Haushaltsansatz:       

Bemerkungen:       Noch verfügbar:       
 

 



 

Die Kostenübernahmeerklärung vom 03.02.2023 liegt der Verwaltung vor. 
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